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B e a n t w 0 r tun g 

der Parlamentarischen Anfrage der Abgeordneten HEINZINGER 
und Genossen an den Bundesminister für soziale Verwaltung, 
betreffend die Verwendung von Heizöl schwer in den dem Bun­
desministerium unterstehenden Bundesgebäuden, Nr. 555/J. 

Im Hinblick auf die durch Verwendung von Heizöl schwer be­

wirkten erheblichen Umweltschäden richten die anfragenden 

Abgeordneten an mich folgende Fragen: 

"I. Gibt es in Ihrem Kompetenzbereich Bundesgebäude, in denen 

zur Beheizung Heizöl schwer verwendet wird? 

2. Wenn ja, welche Bundesgebäude sind dies und wie hoch liegt 

der jährliche Verbrauch an Heizöl schwer? 

3. Sind Sie bereit, die Verwendung von Heizöl schwer in den 

Bundesgebäuden in Ihrem Wirkungsbereich zu untersagen 

und die Verwendung von Heizöl leicht oder extra-leicht 

anzuordnen?" 

In Beantwortung der Anfrage beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu den allgemeinen Bemerkungen der Anfrage wird auf die An­

fragebeantwortung des Herrn Bundesministers für Bauten und 

Technik, Nr. 546/J, verwiesen. 
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Als Bundesgebäude im Sinne der Anfrage werden im Inland ge­

legene Häuser betrachtet, die im Eigentum des Bundes stehen 

und für Zwecke der Bundesverwaltung verwendet werden. 

Zu 1 - 3: 

In meinem Kompetenzbereich gibt es keine Bundesgebäude, in 

denen zur Beheizung Heizöl schwer verwendet wird. 
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